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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.1997 

Geschäftszahl 

96/15/0259 

Rechtssatz 

Wohnt der Abgabepflichtige am Beschäftigungsort, so sind der Freundeskreis am bisherigen Wohnort und die 
dortigen gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte jedenfalls keine beachtenswerten Gründe für die Beibehaltung 
des Wohnsitzes am bisherigen Wohnort. 
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